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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Zuführen von Wäschestücken zu einer Mangel oder
dergleichen

(57) Beim Zuführen von Wäschestücken zu einer
Mangel oder dergleichen wird jeweils ein von Klammern
(14) gehaltenes Wäschestück durch eine Spreizeinrich-
tung (10) ausgestreckt und danach auf einen Zuführför-
derer (10) übergeben. Diese Übergabe des Wäsche-
stücks an den Zuführförderer erfolgt bislang so, dass mit
Abstand über dem Zuführförderer (11) die Klammem
(14) das Wäschestück freigeben und ein oberer Bereich
desselben auf das Obertrum 32 eines Fördergurt (29)

des Zuführförderers (11) fällt. Dabei kommt es zu einer
unerwünschten Faltenbildung am Wäschestück, worun-
ter die Mangelqualität leidet.

Gemäß der Erfindung legen die Klammem (14) das
Wäschestück stufenlos bzw. absatzlos auf das Ober-
trum (32) des Zuführförderers (11) ab. Das Wäsche-
stück wird von den Klammern (14) dabei sozusagen auf
das Obertrum (32) des Zuführförderers (11) ohne her-
unterzufallen aufgezogen, wodurch eine Faltenbildung
im Wäschestück vermieden wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Zufüh-
ren von Wäschestücken zu einer Mangel oder derglei-
chen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Des
weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 8.
[0002] Das maschinelle Zuführen von Wäschestük-
ken zu einer Mangel oder einer sonstigen Wäschebe-
handlungseinrichtung erfolgt üblicherweise unter Zuhil-
fenahme einer Spreizeinrichtung und mindestens eines
Zuführförderers. Es wird jeweils ein Wäschestück mit
gegenüberliegenden Ecken manuell in zwei Klammern
der Spreizeinrichtung eingehängt. Durch anschließen-
des quer zur Zuführrichtung erfolgendes Auseinander-
fahren der Klammern wird das Wäschestück ausge-
streckt und dabei ein zwischen den beiden an den Klam-
mern gehaltenen Ecken befindlicher oberer Rand des
Wäschestücks gestrafft. Mit dem gestrafften oberen
Rand wird das Wäschestück dann von den Klammem
auf einem Obertrum des Zuführförderers abgelegt.
[0003] Das Ablegen des vorderen Randes eines Wä-
schestücks auf dem Obertrum des Zuführförderers er-
folgt bisher bei vom Obertrum beabstandeten Klam-
mem, so dass der am oberen Rand des Wäschestücks
angrenzende Randbereich desselben auf das Obertrum
fällt. Dabei kommt es zu einem Zusammenziehen des
zum Ablegen von den Klammem gestreckten oberen
Randes des Wäschestücks. Die Folge ist, dass der vor-
dere Bereich des Wäschestücks nach dem Auftreffen
auf den Zuführförderer mit Falten auf dem Obertrum
liegt. Mit diesen Falten wird die Vorderseite des Wä-
schestücks in die Mangel eingegeben, wodurch das
Wäschestück mit Falten gemangelt wird. Darunter leidet
die Mangelqualität des Wäschestücks.
[0004] Ausgehend vom vorstehenden liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vor-
richtung zu schaffen, womit die Wäschestücke im we-
sentlichen faltenfrei der Mangel oder einer sonstigen
Wäschebehandlungseinrichtung zuführbar sind.
[0005] Ein Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe
weist die Maßnahmen des Anspruchs 1 auf. Dadurch,
dass das jeweilige Wäschestück von den Klammem im
wesentlichen stufenlos und/oder übergangslos auf den
Zuführförderer abgelegt wird, fällt der vordere Rand des
Wäschestücks nicht mehr auf das Obertrum des Zuführ-
förderers. Das ganze Wäschestück, und zwar auch der
vordere Rand desselben, wird im gespreizten Zustand
beim Ablegen auf das Obertrum des Zuführförderers
aufgezogen, so dass der obere Bereich des Wäsche-
stücks mit dem oberen Rand desselben auf dem Ober-
trum des Zuführförderers aufliegt, wenn die Klammern
das Wäschestück loslassen. Dadurch kommt es beim
Ablegen des Wäschestücks auf das Obertrum des Zu-
führförderers zu keinem Zusammenziehen des zwi-
schen den Klammern gestreckten oberen Randes des
Wäschestücks und die damit verbundene Faltenbil-
dung, weil dieses Zusammenziehen beim Aufliegen des

vorderen Randes des Wäschestücks auf dem Obertrum
durch die Reibung zwischen dem Obertrum und dem
Wäschestück verhindert wird. Noch zuverlässiger wird
ein Zusammenziehen des zwischen den Klammern ge-
streckten oberen Randes des Wäschestücks beim stu-
fenlosen, übergangslosen bzw. absatzlosen Auflegen
desselben auf das Obertrum des Zuführförderers ver-
mieden, wenn das Wäschestück mit Unterdruck auf
dem Obertrum fixiert wird.
[0006] Vorzugsweise liegt mindestens zum Zeitpunkt
des Ablegens des jeweiligen Wäschestücks auf dem
Obertrum des Zuführförderers wenigstens ein Teil einer
Unterseite jeder unteren Klammerhälfte der Klammern
auf dem Obertrum des Zuführförderers an. Dadurch
lässt sich das Wäschestück nahezu stufenlos und/oder
übergangslos auf dem Obertrum des Zuführförderers
ablegen. Ein beim Stand der Technik übliches Herun-
terfallen des vorderen Bereichs des Wäschestücks auf
das Obertrum des Zuführförderers findet dabei nicht
statt.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens wird mindestens ein vorderer, unterer Teil
der unteren Klammerhälfte jeder Klammer zum Überge-
ben des Wäschestücks an den Zuführförderer an das
Obertrum desselben herangefahren. Dadurch wird das
Wäschestück allmählich auf das Obertrum des Zuführ-
förderers aufgezogen, bis es schließlich zum Zeitpunkt
des Entfemens der Klammem von der vorderen Kante
mit einem vorderen Bereich auf den Obertrum des Zu-
führförderers glatt aufliegt.
[0008] Des weiteren ist vorgesehen, dass zur Über-
gabe des Wäschestücks an den Zuführförderer Trans-
portgurte des Zuführförderers und die Klammem gleich
laufen, das heißt die Klammern und der Zuführförderer
werden mit gleicher Geschwindigkeit in Zuführrichtung
des Wäschestücks zur Mangel oder dergleichen, ange-
trieben. Der dadurch gegebene Synchronlauf der Klam-
mern zum Obertrum des Zuführförderers gewährleistet
ein schlupffreies, allmähliches Aufliegen mindestens
des vorderen Teils des Wäschestücks auf das Obertrum
des Zuführförderers, wodurch eine Faltenbildung des
von den Klammem zur Übergabe an den Zuführförderer
gestreckten Wäschestücks vermieden wird.
[0009] Des weiteren ist erfindungsgemäß vorgese-
hen, die Klammem vor und/oder während des Ablegens
des jeweiligen Wäschestücks auf dem Obertrum des
Zuführförderers zu verschwenken. Dieses geschieht
zweckmäßigerweise derart, dass ein freies Ende der
unteren Klammerhälfte auf bzw. gegen das Obertrum
des Zuführförderers abgesenkt wird. Dadurch kommt es
zu einem übergangslosen Anliegen der unteren Klam-
merhälfte am Obertrum des Zuführförderers, was ein
kontinuierliches, insbesondere absatzloses bzw. stu-
fenloses Ablegen mindestens des vorderen Randes des
jeweiligen Wäschestücks auf dem Obertrum des Zu-
führförderers gewährleistet.
[0010] Vorzugsweise wird der Kontakt mindestens
des vorderen freien Endes der Unterseite der unteren
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Klammerhälften der Klammem mit dem Obertrum des
Zuführförderers wenigstens während des Ablegens des
Wäschestücks auf den Zuführförderer durch eine
selbsttätige Anpassung der Neigung bzw. des
Schwenkwinkels der Klammern an den Verlauf des
Obertrums aufrechterhalten. Es erfolgt ein selbsttätiges
Verschwenken der Klammer gegenüber dem Obertrum
des Zuführförderers, zum Beispiel derart, dass die vor-
deren, freien Enden der unteren Klammerhälften auf
dem Obertrum des Zuführförderers quasi spaltfrei an-
liegen, was ein faltenfreies, übergangsloses Ablegen
mindestens des vorderen Randes des jeweiligen Wä-
schestücks auf dem Obertrum des Zuführförderers ge-
währleistet.
[0011] Schließlich ist verfahrensmäßig vorgesehen,
die Klammem nach dem Ablegen des vorderen Endes
des Wäschestücks auf dem Untertrum des Zuführförde-
rers auseinanderzufahren und dabei außer Kontakt zu
dem vorderen Rand des Wäschestücks zu bringen.
Hierbei behalten vorzugsweise mindestens die vorde-
ren Enden der unteren Klammerhälften ihren Kontakt
zum Obertrum des Zuführförderers bei. Dadurch und
durch das seitliche Auseinanderfahren der Klammem
zum Lösen der Ecken des Wäschestücks wird ein Zu-
sammenziehen des von den Klammem gestreckten
oberen Randes des Wäschestücks vermieden und ge-
gebenenfalls der obere Rand des Wäschestücks beim
Lösen der Klammem von den Ecken nochmals ge-
streckt.
[0012] Eine Vorrichtung zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgaben weist die Merkmale des Anspruchs
8 auf. Dadurch, dass die Klammem relativbeweglich
zum Zuführförderer sind, und zwar derart, dass dabei
mindestens ein unterer Teil der Klammem zum Ablegen
des Wäschestücks auf den Zuführförderer zur Anlage
mit dem Obertrum desselben gelangt, ist das jeweilige
Wäschestück absatzlos bzw. stufenlos, nämlich sozu-
sagen gleitend, auf dem Obertrum ablegbar. Dadurch
wird beim Ablegen des Wäschestücks ein Zustand ver-
mieden, in dem ein vorderer Rand des Wäschestücks
unkontrolliert auf den Zuführförderer fällt.
[0013] Zumindest die unteren Klammerhälften der
Klammern sind als dünne Zungen ausgebildet. Dadurch
lassen sich von den Klammern auch die in denselben
gehaltenen Eckbereiche des Wäschestücks bis nahe an
das Obertrum des Zuführförderers herbewegen, weil
die Eckbereiche nur durch die dünnen Zungen der un-
teren Klammerhälften vom Untertrum getrennt werden.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Vorrichtung sind die Klammem verschwenkbar an quer
vor dem Zuführförderer verfahrbaren Schlitten angeord-
net. Vorzugsweise sind die Klammem um eine quer zur
Zuführrichtung verlaufende horizontale Achse ver-
schwenkbar, und zwar vorzugsweise gegenüber den
Schlitten. Dadurch lässt sich der Verlauf der Unterseiten
der unteren Klammerhälften der Klammem gegenüber
dem Obertrum der Zuführförderers verändern. Insbe-
sondere lässt die Verschwenkbarkeit der Klammem ei-

ne Anpassung der Unterseiten der unteren Klammer-
hälften an den Verlauf des Obertrums des Zuführförde-
rers während des Ablegens des Wäschestücks auf
demselben zu.
[0015] Es ist weiterhin vorgesehen, den Klammem
Verschwenkmittel zuzuordnen, die die Klammem ver-
schwenken. Durch die Verschwenkmittel ist es bei-
spielsweise möglich, das manuelle Eingeben der Ecken
des Wäschestücks in die Klammern zu erleichtern, in-
dem die Klammem zu diesem Zweck in eine ergonomi-
sche günstige, insbesondere geneigte, Position ge-
bracht werden. Danach werden die Klammem wieder
so verschwenkt, dass sie in eine günstige Position zur
Übergabe gelangen und schließlich können sie durch
die Verschwenkmittel so verschwenkt werden, dass sie
zum Zeitpunkt der Übergabe mindestens mit einem vor-
deren freien Ende der unteren Klammerhälften auf dem
Obertrum anliegen. Vorzugsweise sind die Ver-
schwenkmittel so ausgebildet, dass sie noch eine freie
Verschwenkbarkeit der Klammern zulassen, wobei die
Verschwenkmittel dieser freien Verschwenkbarkeit le-
diglich federnd entgegenwirken. Dadurch können sich
die Klammern selbsttätig an den Verlauf des Obertrums
des Zuführförderers anpassen sich also hieran zum Ab-
legen des Wäschestücks anlegen.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, einen vomliegenden Bereich
des Zuführförderers in Zuführrichtung schräg anstei-
gend auszubilden. Im schräg ansteigenden Bereich des
Zuführförderers erfolgt ein Ablegen des vorderen Ran-
des des Wäschestücks auf dem Zuführförderer. Die
Klammern sind auf Bewegungsbahnen in Zuführrich-
tung verfahrbar, die gezielt mit dem schrägen Verlauf
des vorderen Bereichs des Zuführförderers korrespon-
diert, nämlich derart, das die Bewegungsbahn der
Klammern in Zuführrichtung sich dem Obertrum nähert.
Dadurch sind auf einfache Weise zumindestens die Un-
terseiten der Klammern an das Obertrum des Zuführför-
derers heranfahrbar, wodurch die Voraussetzung für die
erfindungsgemäße kontinuierliche und/oder über-
gangslose Ablage von Wäschestücken auf dem Ober-
trum des Zuführförderers gegeben ist.
[0017] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische, perspektivische Darstel-
lung der Vorrichtung zum Zuführen von Wä-
schestücken zu einer Mangel oder derglei-
chen,

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Vorrichtung mit
einer Klammer in einer Stellung zum Einhän-
gen einer Ecke eines Wäschestücks,

Fig. 3 die Vorrichtung in einer Darstellung analog zu
den Fig. 2 in einer Zwischenstellung mit hoch-
geschwenkter Klammer, und
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Fig. 4 einen Querschnitt durch die Vorrichtung ana-
log zur Fig. 2 und 3 mit einer sich in Ablage-
stellung befindlichen Klammer.

[0018] Die hier gezeigte Vorrichtung dient zum Zufüh-
ren von ausgestreckten Wäschestücken 12 zu einer in
den Figuren nicht dargestellten Mangel oder einer an-
deren Wäschebehandlungsmaschine. Die Vorrichtung
verfügt im wesentlichen über eine Spreizeinrichtung 10
und einen dieser zugeordneten Zuführförderer 11. Vom
Zuführförderer 11 ist jeweils ein einzelnes, ausgebreite-
tes Wäschestück 12 der Mangel oder dergleichen zu-
führbar. Es ist auch denkbar, zwischen dem Zuführför-
derer 11 und der Mangel einen in den Figuren nicht ge-
zeigten Streckförderer vorzusehen. Jeweils ein ausge-
breitetes Wäschestück 12 wird dann vom Zuführförde-
rer 11 an den Streckförderer übergeben und von diesem
in eine durch einen Pfeil 13 angedeutete Zuführrichtung
an die Mangel übergeben. Die Spreizeinrichtung 10 und
der Zuführförderer 11 sind an einem gemeinsamen Ma-
schinengestell gelagert, das in der Fig. 1 nur andeu-
tungsweise dargestellt ist.
[0019] Die Spreizeinrichtung 10 befindet sich in Be-
zug auf die Zuführrichtung 13 vor dem Zuführförderer
11. Die hier gezeigte Spreizeinrichtung 10 verfügt über
ein Klammerpaar aus zwei gleich ausgebildeten Klam-
mern 14. Die Klammem 14 sind quer zur Zuführrichtung
13 vor dem Zuführförderer 11 zusammen- und ausein-
anderfahrbar. Jede Klammer 14 ist an einem Schlitten
15 befestigt, der mit Laufrollen an einer quer zur Zuführ-
richtung 13 horizontal verlaufend vor den Zuführförderer
11 (am Maschinengestell) befestigten Schiene 16 ver-
fahrbar ist. Bei zusammengefahrenen Klammern 14
(Fig. 1) werden manuell einen oberen Rand 17 des Wä-
schestücks 12 begrenzende, gegenüberliegende Ek-
ken 18 in jeweils eine Klammer 14 eingeschoben. Durch
Auseinanderfahren der Klammem 14 wird das Wäsche-
stück 12 ausgebreitet bzw. gespreizt und dabei der obe-
re Rand 17 des Wäschestücks 12 gestreckt. Das Wä-
schestück 12 wird mit gestrecktem oberen Rand 17 von
den Klammem 14 der Spreizeinrichtung 10 in Zuführ-
richtung 13 zum Zuführförderer 11 bewegt, und zwar
entlang sich in Zuführrichtung 13 erstreckenden, hori-
zontalen Bahnen 19. Anschließend wird das Wäsche-
stück 12 von den Klammem 14 an den Zuführförderer
11 übergeben.
[0020] Jede der gleich ausgebildeten Klammem 14,
von denen in den Fig. 2 bis 4 nur eine der hintereinan-
derliegenden Klammem 14 erkennbar ist, verfügt über
eine obere Klammerhälfte 20 und eine untere Klammer-
hälfte 21. Die beiden Klammerhälften 20 und 21 sind
relativ zueinander fest angeordnet. Zwischen den Klam-
merhälften 20 und 21 befindet sich ein Klammermaul 22
zur Aufnahme jeweils einer Ecke des Wäschestücks 12.
Das Klammermaul 22 ist an einer von der Mangel weg-
gerichteten Seite 23 (entgegen der Zuführrichtung 13)
offen. Der oberen Klammerhälfte 20 ist jeweils ein in den
Figuren nicht gezeigtes Klemmmittel zugeordnet, das

gegen die untere Klammerhälfte 21 drückt und dadurch
eine Ecke 18 am oberen Rand 17 des Wäschestücks
12 festklemmt. Durch Hochbewegen des jeweiligen
Klemmmittels kann die entsprechende Ecke 18 von der
ihr zugeordneten Klammer 14 gelöst werden. In beson-
derer Weise ist die untere Klammerhälfte 21 ausgebil-
det. Sie besteht aus einer flachen, länglichen Zunge 24
aus einem dünnen Blech.
[0021] Jede Klammer 14 ist gegenüber dem Schlitten
15 verschwenkbar, und zwar in einer vertikalen Ebene,
die sich in Zuführrichtung 13 erstreckt. Dazu ist ein obe-
rer in Zuführrichtung 13 vornliegender Eckbereich der
Klammer 14 mit einer Achse 25 drehbar unter dem ihr
zugeordneten Schlitten 15 gelagert. Die Achse 25 ver-
läuft horizontal gerichtet quer zur Zuführrichtung 13
(Fig. 2 bis 4). Des weiteren ist jeder Klammer 14 ein Ver-
stellmittel 26 zugeordnet. Das Verstellmittel 26 greift mit
einem unteren Ende 27 an einem unterhalb der Achse
25 liegenden Eckbereich der Klammer 14 und mit einem
oberen Ende 28 an einem unteren Bereich des Schlit-
tens 15 an. Die Anlenkpunkte des Verstellmittels 26 am
Schlitten 15 und einem der Klammem 14 sind so posi-
tioniert, dass sich das Verstellmittel 26 schräg in einer
in Zuführrichtung 13 verlaufenden, vertikalen Ebene er-
streckt (Fig. 2 bis 4). Das Verstellmittel 26 ist vorzugs-
weise als ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder aus-
gebildet. Der Pneumatikzylinder kann die jeweilige
Klammer 14 um die Achse 25 in entgegengesetzte Rich-
tung automatisch verschwenken. Der Pneumatikzylin-
der lässt aber auch eine freie Verschwenkbarkeit der
Klammer 14 in der vertikalen, längs der Zuführrichtung
13 verlaufenden Ebene zu durch Kompression der Luft
im Pneumatikzylinder, wodurch dieser federnd, insbe-
sondere rückfedemd wirkt.
[0022] Der Zuführförderer 11 verfügt über einen um-
laufenden Fördergurt 29, der so breit ist, dass er sich
über die gesamte Breite auch großerer Wäschestücke
12 erstreckt. Der Fördergurt 29 kann als einzelner voll-
flächiger Gurt ausgebildet sein, aber auch aus einer
Mehrzahl mit geringen Abständen nebeneinanderlie-
genden schmalen Gurtstreifen bestehen. Der Förder-
gurt 29 ist umlaufend zwischen zwei quer zur Zuführ-
richtung 13 sich erstreckenden Umlenktrommeln 30 und
31 geführt. Eine Umlenktrommel 30 bzw. 31 ist antreib-
bar. In besonderer Weise ist ein Obertrum 32 des För-
dergurts 29 ausgebildet bzw. geführt. Dazu ist ein in Zu-
führrichtung 13 vorderer Bereich des Obertrums 32 als
ein schräger Bereich 33 ausgebildet. Dieser schräge
Bereich 33 verläuft in Zuführrichtung 13 ansteigend. Die
Neigung des schrägen Bereichs 33 beträgt 5° bis 20°,
vorzugsweise etwa 10°. An den schrägen Bereich 13
schließt in Zuführrichtung 13 ein im wesentlichen hori-
zontaler Bereich 34 des Obertrums 32 an. Einer Unter-
seite des Obertrums 32 ist ein Saugkasten 35 zugeord-
net, der sich über einen größten Teil des schrägen Be-
reichs 33 erstreckt und mit Saugluft beaufschlagbar ist.
Dadurch kann das jeweilige Wäschestück 12 auf dem
Löcher aufweisenden Obertrum 33 des Fördergurts 29
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durch Unterdruck gehalten, nämlich angesaugt werden.
[0023] Der schräge Bereich 33 des Obertrums 32 des
Zuführförderers 11 und die horizontalen Bahnen 19 zum
Verfahren der Spreizeinrichtung 10 verlaufen in Zuführ-
richtung 13 konvergierend zueinander, das heißt der
Abstand zwischen dem schrägen Bereich 33 des Zu-
führförderers 13 und den horizontalen Bahnen 19 der
Spreizeinrichtung 10 verringert sich in Zuführrichtung
13. Im übrigen weisen die Bahnen 19 einen solchen Ab-
stand vom Obertrum 32 des Zuführförderers 11 auf,
dass zum Ablegen des an den oberen Rand 17 angren-
zenden oberen Bereichs des Wäschestücks 12 auf den
schrägen Bereich 33 des Obertrums 22 eine Unterseite
37 der Zunge 24 der unteren Klammerhälfte 21 jeder
Klammer 14 mindestens teilweise, vorzugsweise voll-
ständig zur Anlage auf dem schrägen Bereich 33 des
Obertrums 32 gelangt (Fig. 4). Es kann aber auch aus-
reichen, dass nur die zur offenen Seite 23 der jeweiligen
Klammer 14 weisende freie Querkante 36 der jeweiligen
Zunge 24 zum Ablegen des Wäschestücks 12 auf dem
Zuführförderer 11 auf dem schrägen Bereich 33 des
Obertrums 22 anliegt.
[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf die zuvor beschriebene
Vorrichtung - ohne dass das Verfahren hierauf be-
schränkt ist - beschrieben:
[0025] Ein Wäschestück 12 wird manuell in die beiden
zusammengefahrenen Klammem 14 mit seinen den
oberen Rand 17 begrenzenden, gegenüberliegenden
Ecken 18 eingehängt. Dabei ist die die Klammem 14
und Schlitten 15 tragende quergerichtete Schiene 16
nach außen entgegen der Zuführrichtung 13 gegenüber
dem Zuführförderer 11 vorgefahren (Fig. 2). Die Klam-
mermäuler 22 der Klammem 14 sind geöffnet und die
Klammern 14 sind heruntergeschwenkt, so dass die
Klammermäuler 22 zu den offenen Seiten 23 hin ab-
wärts geneigt verlaufen. Bei dieser schräggestellten Po-
sition (Fig. 2) der Klammern 14 lassen sich die Ecken
18 des Wäschestücks 12 in ergonomisch besonders
günstiger Weise von einer Bedienungsperson in die
Klammermäuler 22 der Klammem 14 einschieben.
Nachdem manuell gegenüberliegende Ecken 18 des je-
weiligen Wäschestücks 12 in die Klammermäuler 22
beider Klammern 14 eingeschoben sind, werden sie
hierin durch Absenken der den oberen Klammerhälften
20 zugeordneten Klemmmitteln festgeklemmt, nämlich
gegen die Innenseiten der Zungen 24 der unteren Klam-
merhälften 21 gedrückt.
[0026] Nachdem die Klammem 14 mit den Ecken 18
des Wäschestücks 12 beschickt sind, fahren die Klam-
mern 14 auseinander zum Ausstrecken des Wäsche-
stücks 12 und Spannen des oberen Randes 17 dessel-
ben. Hierbei bzw. nach dem Ausstrecken des Wäsche-
stücks 12 werden die Klammern 14 wieder zurückge-
schwenkt, so dass die flachen Zungen 24 der unteren
Klammerhälften 21 etwa horizontal gerichtet sind (Fig.
3). Dabei erfolgt ein leichtes Anheben des Wäsche-
stücks 12.

[0027] Die Übergabe des mit gespreiztem oberen
Rand 17 ausgestreckt an den Klammem 14 gehaltenen
Wäschestücks 12 an den Zuführförderer 11 erfolgt
durch Verfahren der Spreizeinrichtung 10 entlang der
horizontalen Bahnen 19 in Zuführrichtung 13. Dabei
werden die Klammern 14 wieder verschwenkt, so dass
die Unterseiten der Zungen 24 der unteren Klammer-
hälften 21 gegenüber der Horizontalen leicht geneigt
sind, und zwar in Zuführrichtung 13 gesehen anstei-
gend. Diese Neigung entspricht vorzugsweise der Nei-
gung des schrägen Bereichs 33 des Obertrums 32 des
Zuführförderers 11.
[0028] Aufgrund der horizontal verlaufenden Bahnen
19, deren Abstand zu dem schrägen Bereich 33 des
Obertrums 32 des Zuführförderers 11 in Zuführrichtung
13 sich verringert, gelangen die schräggestellten Klam-
mern 14 beim Verfahren der Spreizeinrichtung 10 auf
den horizontalen Bahnen 19 in Zuführrichtung 13 mit der
Unterseite 37 der die unteren Klammerhälften 21 bilden-
den Zungen 24 zur Anlage auf dem schrägen Bereich
33 des Obertrums 32 des Zuführförderers 11 (Fig. 4).
Dabei wird der vom oberen Rand 17 ausgehende obere
Bereich des Wäschestücks 12 stufenlos und/oder über-
gangslos bzw. gleitend auf dem schrägen Bereich 33
des Obertrums 32 des Zuführförderers 11 abgelegt. Die-
ses erfolgt vorzugsweise während einer synchronen
Bewegungsphase der Spreizeinrichtung 10 mit den
Klammem 14 gegenüber dem Zuführförderer 11 in Zu-
führrichtung 13. Dabei wird mindestens der obere Be-
reich des Wäschestücks 12 bei ständiger Anlage der
Unterseiten 37 der Zungen 24 der Klammem 14 auf dem
schrägen Bereich 33 des Obertrums 32 auf den Zuführ-
förderer 11 aufgezogen, und zwar wegen der gleichen
(synchronen) Geschwindigkeit der Klammern 14 und
des Obertrums 32 des Zuführförderers 11 in Zuführrich-
tung 13 ohne einen nennenswerten Schlupf des Wä-
schestücks 12 auf bzw. gegenüber dem Obertrum 32.
[0029] Nachdem der gestreckte obere Rand 17 des
Wäschestücks 12 seine vorgesehene Position auf dem
schrägen Bereich 33 des Obertrums 32 des Zuführför-
derers 11 erreicht hat, werden die Klammem 14 durch
Hochbewegen der Klemmmittel in den oberen Klam-
merhälften 20 geöffnet und soweit auseinandergefah-
ren, dass sie die Ecken 18 des oberen Randes 17 des
Wäschestücks 12 freigeben. Die Ecken 18 des Wäsche-
stücks 12 gleiten dabei seitlich aus den Klammermäu-
lern 22 der Klammern 14 heraus, und zwar ggf. unter
leichter weiterer Streckung des oberen Randes 17 des
Wäschestücks 12. Die Klammern 14 werden von der
Spreizeinrichtung 10 dann wieder entgegen der Zuführ-
richtung 13 vorgefahren und zusammenbewegt. Es
kann dann manuell ein nächstes Wäschestück 12 mit
gegenüberliegenden Ecken 18 in die Klammern 14 ein-
gehängt werden.
[0030] Beim Ablegen des sich an den oberen Rand
17 anschließenden vorderen Bereichs des Wäsche-
stücks 12 auf den schrägen Bereich 33 des Obertrums
32 des Zuführförderers 11 wird der obere Bereich des
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Wäschestücks 12 im schrägen Bereich 33 auf dem
Obertrum 32 fixiert durch eine Unterdruckbeaufschla-
gung des Saugkastens 35, wobei durch die Löcher im
Fördergurt 29 hindurch der vordere Bereich des Wä-
schestücks 12 im schrägen Bereich 33 des Obertrums
32 auf dem Fördergurt 29 des Zuführförderers 11 fest-
gesaugt wird, wobei eine Faltenbildung beim Ablegen,
insbesondere beim Lösen und Wegbewegen der Klam-
mern 14 von den Ecken 18 des Wäschestücks 12, wirk-
sam vermieden wird.

Bezugszeichenliste:

[0031]

10 Spreizeinrichtung
11 Zuführförderer
12 Wäschestück
13 Zuführrichtung
14 Klammer
15 Schlitten
16 Schiene
17 oberer Rand
18 Ecke
19 Bahn
20 obere Klammerhälfte
21 untere Klammerhälfte
22 Klammermaul
23 offene Seite
24 Zunge
25 Achse
26 Verstellmittel
27 unteres Ende
28 oberes Ende
29 Fördergurt
30 Umlenktrommel
31 Umlenktrommel
32 Obertrum
33 schräger Bereich
34 horizontaler Bereich
35 Saugkasten
36 freie Querkante
37 Unterseite

Patentansprüche

1. Verfahren zum Zuführen von Wäschestücken zu ei-
ner Mangel oder dergleichen, wobei jeweils ein Wä-
schestück mit benachbarten Ecken in zwei Klam-
mem einer Spreizeinrichtung eingehängt, von der
Klammern des Wäschestücks gestreckt und an ei-
nen das Wäschestück zu Mangel oder dergleichen
transportierenden Zuführförderer übergeben wird,
dadurch gekennzeichnet, dass das Wäschestück
(12) von den Klammem (14) im wesentlichen stu-
fenlos und/oder übergangslos auf dem Zuführför-
derer (11) abgelegt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wäschestück (12) im wesent-
lichen stufenlos und/oder übergangslos auf ein
Obertrum (32) eines umlaufend antreibbaren För-
dergurts (29) des Zuführförderers (11) abgelegt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wäschestück (12) unter
Anlage mindestens eines Teils der das Wäsche-
stück (12) von unten haltenden (unteren) Klammer-
hälften (21) der Klammem (14) auf dem Obertrum
(32) des Zuführförderers (11) abgelegt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein vorderer Teil der unteren Klammerhälften (21)
der Klammem (14) zum kontinuierlichen Ablegen
des Wäschestücks (12) auf dem Zuführförderer (11)
an das Obertrum (32) des Zuführförderers (11) her-
angefahren wird, vorzugsweise mit zumindest teil-
weiser Anlage der Unterseite (37) der unteren
Klammerhälfte (21) am Obertrum (32) des Zuführ-
förderers (11), wobei vorzugsweise mindestens bis
zur erfolgten Ablage des Wäschestücks (12) auf
dem Obertrum (32) des Zuführförderers (11) die
Klammem (14) gleichlaufend mit insbesondere glei-
cher Geschwindigkeit zum Obertrum (32) des Zu-
führförderers (11) angetrieben werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Klam-
mem (14) vor dem Ablegen des jeweiligen Wäsche-
stücks (12) auf dem Zuführförderer (11) ver-
schwenkt werden, vorzugsweise derart, dass min-
destens eine freie Querkante (36) der jeweiligen
Klammerhälfte (21), vorzugsweise die gesamte Un-
terseite (37) desselben, abgesenkt wird auf bzw.
gegen das Obertrum (32) des Zuführförderers (11).

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakt
mindestens der freien Querkante (36) jeder unteren
Klammerhälfte (21) der Klammern (14) mit dem
Obertrum (32) des Zuführförderers (11) wenigstens
während des Ablegens des Wäschestücks (12) auf
dem Zuführförderer (11) durch ein selbsttätiges An-
passen der Neigung der mindestens unteren Klam-
merhälften (21) der Klammern (14) an den Verlauf
des Obertrums (32) aufrechterhalten wird, vorzugs-
weise durch ein selbsttätiges Verschwenken min-
destens der unteren Klammerhälften (21) der Klam-
mem (14) gegenüber dem Obertrum (32) des Zu-
führförderers (11).

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Klam-
mern (14) durch Auseinanderfahren außer Kontakt
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zum Wäschestück (12) gebracht werden, wobei
während des Auseinanderfahrens der Klammern
(14) die unteren Klammerhälften (21) mindestens
teilweise ihre Anlage auf dem Obertrum (32) des
Zuführförderers (11) beibehalten.

8. Vorrichtung zum Zuführen von Wäschestücken zu
einer Mangel oder dergleichen, mit einem zur Man-
gel oder dergleichen führenden Zuführförderer und
eine Spreizeinrichtung, die mindestens zwei Klam-
mem zum Halten gegenüberliegender Ecken des
Wäschestücks aufweist, wobei die Klammern das
Wäschestück ausstrecken und an den Zuführförde-
rer übergeben, dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammern (14) derart zum Zuführförderer (11)
relativbeweglich sind, dass sie mit mindestens ei-
nem Teil ihrer unteren Klammerhälften (21) zum Ab-
legen des Wäschestücks (12) auf dem Zuführförde-
rer (11) zur Anlage auf einem Obertrum (32) des Zu-
führförderers (11) gelangen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unteren Klammerhälften (21)
der Klammern (14) als dünne Zungen (24) ausge-
bildet sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klammern (14) vorzugsweise um quer zur Zuführ-
richtung (13) verlaufende, horizontale Achsen (25)
verschwenkbar sind, insbesondere verschwenkbar
an Schlitten (15) zum Verfahren der Klammern (14)
quer vor dem Zuführförderer (11) angeordnet sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klammem (14) durch Verstellmittel (26) automa-
tisch verschwenkbar sind, vorzugsweise in entge-
gengesetzten Richtungen.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klammem (14) frei verschwenkbar sind, wobei die
Verstellmittel (26) der freien Verschwenkbarkeit fe-
dernd, insbesondere rückfedernd, entgegenwirken.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das obe-
re Trum (32) des Zuführförderers (11) in einem in
Zuführrichtung (13) des Wäschestücks (12) vornlie-
genden Bereich (schräger Bereich 33), auf dem das
jeweilige Wäschestück (12) von den Klammern (14)
aufgelegt wird, schräg bzw. geneigt zur Horizonta-
len verlaufend ausgebildet ist, vorzugsweise der
schräge Bereich (33) in Zuführrichtung (13) an-
steigt, wobei insbesondere die Klammem (14) in ei-
ne solche Stellung schwenkbar sind, in der Unter-
seiten (37) der unteren Klammerhälften (21) minde-

stens zum Teil, vorzugsweise vollständig, parallel
zum schrägen Bereich (33) des Obertrums (32) des
Zuführförderers (11) verlaufen.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klammem (14) auf mindestens einer Bewegungs-
bahn (Bahn 19) verfahrbar sind, die in Zuführrich-
tung (13) der Wäschestücke in die Mangel oder der-
gleichen konvergierend zum (vorderen) schrägen
Bereich (33) der Obertrums (32) des Zuführförde-
rers (11) verläuft.
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